
ENERGIEAUSWEIS  fürWohngebäude

gemäß  den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz  (GEG)  vom '  16. Oktober  2023

Gültig  bis: 22.11.2035 Registriernummer  ' SH-2025-006082010

Gebäude
I

IGebäudetyp
I

EinfamiIienreiheneckhaus I

fö,.i.:
Adresse Schloßstr.  9a

22941 Bargteheide

Gebäudeteil  "

Baujahr  Gebäude  a 198ü :
!
t
i

-' )) q:
--  ----j-'-l
4"a IBaujahr  Wärmeerzeuger  a" 20C)3

Anzahl  derWohnungen 1 ! .6"' N :M

_J; !!tGebäudenut_fläche (AN) 107,3 m'   €  nach § 82 GEG aus der  Wohnfläche  ermittelt

Wesentliche  Energieträger  für Heizung  " Erdgas E

Wesentliche  Energieträger  für  Wamiwasser a Erdgas E

Erneuerbare  Energien  a Art: Verwendung:

Art  der Lüflung  a 0Fensterlüftung  € LüfkungsanlagemitWärmenjckgewinnung
€ St.hachtlüfkung  €  Lüfkungsanlage  ohne  Wämierüt.kgewinnung i

Art  der  Kühlung  " €  Passive  Kühlung  €  Kühlung  aus Strüm

€  Gelieferte  Kälte  €  Kühlung  aus Wärme  a

I

.l

Inspektionspflichtige  Klimaanlagen  a Anzahl: 0 i Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektiün: l-
Anlass  der  Ausstellung  des

I Energieausweises
' I Il

€ Neubau Ü Müdemisiening € Sonstiges(freiwillig) I
0Vermietung/Verkauf  (Ändening/Erweiterung)

I

Hinweise  zu  den  Angaben  über  die  energetische  Qualität  des  Gebäudes

Die energetische  Qualität  eines Gebäudes  kann durch die Berechnung  des EnergiebedarFs  unter  Annahme  von standardisierten  Randbedingun-

gen oder durch die Auswertung  des Energieverbrauchs  ermittelt  werden.  Als Bezugsfläche  dient  die energetische  Gebäudenutzfläche  nach dem

GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen  Wohnflächenangaben  unterst.heidel  Die angegebenen  Vergleichswerte  sollen überschlägige  Ver-

gleiche  ermöglichen  (Erläuterungen  -  siehe  Seite  5 ). Teil des Energieausweises  sind die MüdemisierungsempfehIungen  (Seite  4).

QDer  Energieausweis  wurde auf der Grundlage  von Berechnungen  des Energiebedarfs  erstellt  (EnergiebedarTsausweis).  Die Ergebnisse  sind

auf  Selte  2 dargestellt.  Zusähliche  Informationen  zum Verbrauch  sind freiwillig.

€ Der Energieausweis  wurde auf der Grundlage  von Auswertungen  des Energieverbrauchs  erstellt (Energieverbrauchsausweis).  Die Ergeb-
nisse  sind auf  Seite  3 dargestellt.

DatenerhebungBedarf/Verbrauchdurch  )(  Eigentümer  ü Aussteller

€ Dem Energieausweis  sind zusätzliche  Informationen  zur energetischen  Qualität  beigefügt  (freiwillige  Angabe).

Hinweise  zur  Verwendung  des  Energieausweises

Energieausweise  dienen ausschließlich  der Infomiation.  Die Angaben  im Energieausweis  beziehen  sich auf das gesamte  Gebäude  oder  den oben

bezeichneten  Gebäudeteil.  Der  Energieausweis  ist lediglich  dafür  gedacht,  einen überschlägigen  Vergleich  von Gebäuden  zu ermöglichen.

Unterschrifl  des Ausstellers

Ausstellungsdatum  23.11.2ü25

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgeseizes Zum GEG
nui im Falle des fl 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
MehrTachangaben möOlich
bei Wäimenefzen Baujahr der Übergabesfötiün
Klimaanlagen oder kombinierfe Lüflungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

Hütlgenr+ilh  SüTtware  AG,  Ensrgieberaler  Wohnen  & Gewerbe  13.4.  l



ENERGIEAUSWEIS  fürWohngebäude
gemäß  den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz  (GEG)  vom ' 16.  Oktober  2023

Berechneter  Energiebedarf  des  Gebäudes  Registriernummer  SH-2025-006082010

I

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 75,6 kg C02-Äquiva1ent  /(m'a)

Endenergiebe3d1a1rflOdieseskGebä(umd2eas, I
W"'  ö I o I ' E I F I J!%%W41fi!&I I I I ,,""Q';,,i'y,,,,,,"a:,-I'N.

0 25  5(} 75  100  125  150  175  20ü  225  >2!%

..:",: .:=  "'a_!=ii,44tm
3443  kWh/(rn'-a)

Primärenergiebedarf  dieses  Gebäudes

Anfürderunqen  qemäß GEG "  Für EnerqiebedarfsberechnunOen  vemendetes  Verfahren
Q:VerTahren  nach DIN V 18599

P"m'enerqle"eda" 0 Regelung  nach § 31 GEG ('aMüdellgebäudeverIamen")

Ist-Wert 344,3 kWh/(m'a) Anforderungswert 147,0 kWh/(ni'a) @ Vereinfachungen nach § 5ü Absatz 4 GEG

Eneiqetische  Qualität  der Gebäudehülle  H,'

Ist-Wert  0,92  W/(maK)  Anforderungswert  O,63 W/(m'K)

SümmerlicherWfümeschutz(beiNeubau)  0 eingehalten

I

Endenergiebedarf  dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 31 t,(i  kWh/(m'a)
q

Angaben  zur  Nutung  erneuerbarer  Energien

Nutzung  erneuerbarer  Energien  a []  füi Heizung  0  für Waimwasser

€ Nutzung  zur Erfüllung  der  65%-EE-Rege1 gemöß § 71 Absatz  1 In
Verbindung  mit Absatz  2 üder  3 GEG

0 ErT(illung der 65%-EE-Rege1 durch pauschale  Efüllungsüptiünen
nach § 7S Absatz  13,4  und 5 in Verbindung  mit § 7j  b bis h GEGa
€ Hausübergabestation(W;mmenetz)(§71b)
€ Wärmepumpe  (§ 71c)
€ Stromdirektheizung  (§ 71d)

€ Solarllieirnlsche  Anlage  (!  71e)
0 HeizungsanlagefürBiümasseüderWasserstoff/-derivaöe(§71T,g)
€ Wärmepumpen-Hybridheizung  (§ 71 h)
0 Solanhermie-Hybndheizung  (§ 71 h)
0 [)ezentrale,  elektiische  Waimwasserbereltung  (§ 7j Absatz  5)

€ Erfüllung  der 65%-EE-Rege1 auf Grundlage  einei  Beiechnung  im

E"a""  nac" Th 71 A"sa"  2 GEG Antell  Wär-  Anteil  EE a Anteil  EE "

ArtderemeuerbarenEnergie  "staeflua'nagf' dana:aEg'e"a'- Rn'ala'gen'

Summea  '%

[]  Nutzung bei Anlagen,  für die die 65%-EE-Rege1 nicht gilta
Art  der erneuerbaren  Energie  Anteil  EE 'o

%

%

g -,
i. Summe  A

0 weitere Eintrtige  und Eiläliterungen  in der Anlage

l  .siehe  Fußnote 1 auf Seiöe 1 des Energieausweises
2 nur bei Neubau sowie bei Müdemisierung  im Fall § 80 Absatz  2 GEG
3 Mehfaühnennung  möglich
4 EFH: Einfamilienhaus.  MFH: Mehfamilienhaua

Vergleichswerte  Endenergie"

(l 25 !iO 76 10D 125 150 176 2(10 22ß >250

Erläuterungen  zum  Berechnungsverfahren

Das  GEG  lässtfürdie  Berechnung  des  Energiebedafs  unterschiedliche

Verfahren  zu, die  im Einzelfall  zu unterschiedlichen  Ergebnissenführen

können.lnsbesünderewegenstandardisierterRandbedingungenerIau-

ben  die  angegebenen  Werte  keine  Rüt.kschlüsse  auf  den  tatsächlichen

Energieverbrauch.DieausgewiesenenBedarTswertederSkalasindspe-

zifische  Werfe  nach  dem  GEG  pro Quadratmeter  GebäudenuJäche

(AN), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des

'8 "S'u'mbmaeae'in:"chgli"e"ßl"ic'h"gae"gae"beNnae"nhf"aall:w"ei'te":earh'Eai'nati'äAge"iangdae"i Anlage
Anlagen,  die vor dem L Januar  2024 zum Zwet.k der Inbetriebnahme  in
einem Gebtiude  eingebaut  odei  aufgestellt  würden  sind oder einei Übei-
gangsiegelung  unlefallen,  gemäß Beiechnung  im Einzelfall
Anteil EE an der Wärmebereitstellung  oder dem Wärme-/Kälteeneigiebedaf

H+ittgenmlh  Stiflware  AG, Ensrgieberalet  Wühnen  & Gewerbe  13 4 l



ENERGIEAUSWEIS  fürWohngebäude
gemäß  den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz  (GEG)  vom '  16.  Oktober  2023

Erfasster  Energieverbrauch  des  Gebäudes Registriernummer  SH-2025-006082010

Energieverbrauch I
Treibhausgasemissionen kg C02-Äquiva1ent /(rna-a)

Qi.',i c i o I E I F I %-,'!:",ia,1:7':Q1
0 25  50  75  100  125  150  175  200  225  >25ü

t='!::=";"  =".'::4,'r")

'l

Endenergieverbrauch  dieses  Gebäudes  [Pflichtangabe  in Immobilienanzeigen]  "
'ffiNffiffi  @  ,,,:

Verbrauchsefassung-HeizungundWarmwasser  -  j

Zeitraum Primär- Energie- Anteil Anteil Klima-

von  bis  Energieträgel energie- verbrauch Warmwasser Heizung fak,Or
faktor-  [kWh]  [kWh]  [kWh]

€ weitere  Einträge  in Arlage

Vergleichswerte  Endenergie3

a,7' Zfil!

Die  müdellhafk  ermitkelten  Vergleichswerte  beziehen

sich  auf  Gebäude,  in denen  Wärme  für  Heizung  und

Warmwasser  durch  Heizkessel  im  Gebäude  bereitgestellt

wird.

Soll ein Energieverbrauch  eines  mit Fern- üder  Nahwärme

beheizken  Gebäudes  verglichen  werden,  ist zu  beachten,

dass hier nürmalerweise  ein  um  15 bis 30 % geringerer

Energieverbrauch  als  bei  vergleichbaren  Gebäuden  mit

Kesselheizung  zu erwarten  ist.

Erläuterungen  zum  Verfahren

Das  Verfahren  zur  Emiittlung  des Energieverbrauchs  ist durch  das GEG  vorgegeben.  Die Werte  der  Skala  sind  spezifische  Werte  prü Quadratmeter

Gebäudenutzfläche  (AN) nach  dem  GEG,  die im Allgemeinen  größer  ist als die Wohnfläche  des Gebäudes.  Der  tatsächliche  Energieverbrauch  eines
Gebäudes  weicht  insbesündere  wegen  des  Witkerungseinflusses  und sich  ändernden  Nutzerverhaltens  vom  angegebenen  Energieverbrauch  ab.

siehe Fußnote j auf Seite 1 des Energieausweises

gegebenenfalls  auch Leerstandszuschläge.  Warmwassei-  üdei  Kühlpauschale  in kWh

EFH: Einfamilienhaus,  MFH: Mehrfamilienhaus

Hotlgenmlh  Sottwge  AG, Energieberaler  Wühnen  & Cieweöe  13  4 S



ENERGIEAUSWEIS  fürWohngebäude

gemäß  den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz  (GEG)  vom '  16. 0ktober2023

r J-
EmpfehlungenzurkostengünstigenModernisierung  J

I

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind @ möglich € nicht möglich 1

Ernpfchlene  Modernisierungsmaßnahmen

Nr.
Bau-  oder

Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung  in

einzelnen  Schritken

empfohlen

in Zu-  als

sammen-  Einzel-

hang  mit  maß-

größerer  nahme

Modemi-

sierung

geschätzk(efre""'gegeAsncghaäbtze:e)Kosten I
Amortisa-  prü eingesparte  :

tionszeit  Kilowattstunde  Il__

Endenergie i

1 Wände Außendämmung,  22 cm Ü €

2 Dach Steildach-Zwischensparrendämmung,  28

cm

Ü €

Ö

I0 we tere Einträge im Anhang

IHinweis: SMlüedselnmdiskieuru,nggesfeamssptefeHhllIunnWgeeIsnefüurnddakseGlneEbr:uad;fdüireeneInneleEdniegrlgk.lhebdee;atlnufnogmiation.

lsGlendnaeurehraenlAlcnhgbaeb.le/unnzteurden Empfehlungen
JörgGreve,GebäudeenergieberaterHwK  j

ilLübecker  Str.  73c,  23843  Bad  Oldesloe

I

Ergänzende  Erläuterungen  zu  den  Angaben  im  Energieausweis  (Angaben  freiwillig)

siehe Fußnate 1 auf Seite S des Energieausweises

Hüngsnroui  Sore  AG, EnetgieberalerWohnen  & Gewerbe  13 4.1



ENERGIEAUSWEIS  fürWohngebäude

gemäß  den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz  (GEG)  vom '  16. Oktober  2023

Anqabe  Gebäudeteil  -  Seite  1

Bei Wohngebäuden,  die zu einem nicht unerheblichen  Anteil  zu anderen

als Wohnzwecken  genutzt  werden, ist die Ausstellung  des  Energie-

ausweises  gemäß  § 79 Absatz  2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil  zu
beschränken,  der getrennt  als Wühngebäude  zu behandeln  ist (siehe im

Einzelnen  § 1ü6 GEG). Dies wird im Energieausweis  durch die Angabe
,,Gebäudeteil"  deutlich  gemacht

Erneuerbare  Enerqien  -  Seite  1

Hier wird dafflber  informiert,  woffir  und in wek.her Art erneuerbare

Energien  genutzt  werden.  Bei Neubauten  enthält  Seite 2 (Angaben  zur
Nutzung  erneuerbarer  Energien)  dazu weitere  Angaben.

Enerqiebedarf  -  Seite  2

Der Energiebedarf  wird  hier durch den  Jahres-Primärenergiebedaf

und den Endenergiebedarf  dargestellt.  Diese Angaben  werden rechne-
risch ermitkell. Die angegebenen  Werte  werden auf der Grundlage  der

Bauunterlagen  bzw. gebäudebezogener  Daten und unter  Annahme  von

standardisierien  Randbedingungen  (z.B.  standardisierte  Klimadaten,
definiertes  Nutzerverhalten,  standardisierte  Innentemperatur  und innere

Wärmegewinne  usw.) berechnel  Sü lässt sich die energetische  Qualität

des Gebäudes  unabhängig  vüm Nutzerverhalten  und vün der Wetterlage
beurteilen.  Insbesondere  wegen der standardisierten  Randbedingungen

erlauben  die angegebenen  Werte  keine Rüt.kschlüsse  auf den tatsät.hli-
chen Energieverbrauch.

PrimärenerqiebedarF  -  Seite  2

Der PrimärenergiebedarT  bildet  die Energieeffizienz  des Gebäudes  ab. Er

berücksichtigt  neben der Endenergie  mithilfe  vün Primärenergiefaktüren

auch die sogenannte  ,,Vürketke"  (Erkundung,  Gewinnung,  Verteilung,

Llmwandlung)  der jeweils  eingesetzken  Energieträger  (z.B. Heizöl, Gas,

Sörom, erneuerbare  Energien  etc.). Ein kleiner  Wer} signalisiert  einen

geringen  BedarT und damit eine hohe Energieeffizienz  sowie eine die
Ressüurcen  und die Umwelt  schonende  Energienutzung.

Enerqetische  Qualität  der  Gebäudehülle  -Seite  2

Angegeben  ist der spezifische,  auf die wärmeübertragende  Umfas-

sungsfläche  bezogene  Transmissionswärmeverlust.  Er beschreibt  die

durchschnifüiche  energetische  Qualität  aller wärmeübertragenden  Llm-

fassungsflächen  (Außenwände,  Decken,  Fenster  etc.) eines Gebäudes.
Ein kleiner  Wert  signalisiert  einen guten baulichen  Wärmeschutz.  Außer-

dem stellt  das GEG bei Neubauten  Anförderungen  an den sommerlichen
Wärmeschutz  (St.hutz  vor Überhitzung)  eines Gebäudes.

Endenerqiebedarf  -  8eite  2

Der Endenergiebedaf  gibt die nach technischen  Regeln  berechnete,  jähr-
lich benötigte  Energiemenge  ffir  Heizung,  Lüffung  und Warmwasserberei-

tung an. Er wird unter Standardklima-  und Sföndardnutzungsbedingun-
gen errechnet  und ist ein Indikator  für die Energieeffizienz  eines  Gebäudes
und seiner  Anlagentechnik.  Der Endenergiebedarf  ist die Energiemenge

die dem Gebäude  unter  der Annahme  von standardisierten  Bedingungen
und unter  Berüt.ksichtigung  der Energieverluste  zugeführt  werden  muss,

damit  die standardisierte  Innentemperafür,  der Wamiwasserbedarf  und

die notwendige  Lüfiung sichergestellt  werden können.  Ein kleiner  Werk
signalisiert  einen geringen  Bedarf  und damit  eine hohe Energieeffizienz.

Anqaben  zur  Nutzunq  erneuerbarer  Enerqien  zur  Efüllunq
der  65%-EE-Reqe1  -  Seite  2

§ 71 Absatz  1 GEG sieht  vür, dass Heizungsanlagen,  die zum Zweck  der

Inbetriebnahme  in einem Gebäude  eingebaut  üder aufgestellt  werden,

grundsätzlich  zu mindestens  65 Pmzent  mit erneuerbarem  Energien  betrie-

ben werden.  Die 65%-EE-Rege1  gilt ausdrücklich  nur für neu eingebaute

üder aufgestellte  Heizungen  und überdies  nach Maßgabe  eines Systems

von Übergangsregeln  nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben  zur

Nutzung  erneuerbarer  Energien"  kann für Anlagen,  die den §§ 71 ff. GEG
bereits  untefallen,  die Erfüllung  per Nachweis  im Einzelfall  oder per pau-

schaler  Erffillungsoption  ausgewiesen  werden.  Für Bestandsanlagen,  auf

die §§ '71 ff. nicht anzuwenden  sind üder für die Übergangsregelungen
nach § 71 Absatz  8, 9 üder § 71i - § 71 m GEG üder  sonstige  Ausnahmen

gelten, können  die zur Wärmebereitstellung  eingesetzten  emeuerbaren

Energietr%er  aufgeführt  und kann jeweils  der pmzentuale  Anteil an der
Wärmebereitstellung  des Gebäudes  ausgewiesen  werden.

Endenerqieverbrauch  -  Seite  3

Der Endenergieverbraut.h  wird für das Gebäude  auf der Basis der Ab-

ret.hnungen  von Heiz- und Warmwasserkosten  nach der Heizkostenver-

ordnung  üder auf Grund anderer  geeigneter  Verbrauchsdaten  ermittelt.
Dabei werden die  Energieverbrauchsdaten  des  gesamten  Gebäudes

und nicht der einzelnen  Wühneinheiten  zugrunde  gelegt. Der erTassöe
Energieverbrauch  für die Heizung wird anhand der konkreten  örtlichen

Wetkerdaten  und mithilfe  vün Klimafaktüren  auf einen deutschlandwei-

ten Mittelwert  umgerechnet.  Sü führt  beispielsweise  ein hoher  Verbraut.h

in einem einzelnen  harten Winter  nicht zu einer  schlechteren  Beurteilung
des Gebäudes.  Der Endenergieverbraut.h  gibt Hinweise  auf  die energeti-

sche  Qualität  des Gebäudes  und seiner  Heizungsanlage.  Ein kleiner  Wert

signalisierk  einen geringen  Verbrauch.  Ein Rückschluss  auf den künftig zu
erwartenden  Verbrauch  ist jedtx.h  nicht möglich;  insbesündere  können

die Verbrauchsdaten  einzelner  Wühneinheiten  stark differieren,  weil sie

von der Lage der Wohneinheiten  im Gebäude,  von de2ewei1igen  Nutzung
und dem individuellen  Verhalten  der Bewühner  abhängen.

Im Fall längerer  Leerstände  wird hierfür  ein pauschaler  Zuschlag  rechne-

risch bestimmt  und in die Verbrauchsefassung  einbezügen.  Im Interesse

der Vergleichbarkeit  wird bei dezentralen,  in der Regel elektrisch  betrie-

benen Warmwasseranlagen  der typische  Verbrauch  über eine Pauschale

berücksicmigt.  Gleiches  gilt ffir  den Verbrauch  vün eventuell  vürhandenen

Anlagen  zur Raumkühlung.  Ob und inwieweit  die genannten  Pauschalen

in die ErTassung eingegangen  sind, ist der  Tabelle,,VerbrauchserTassung"
zu enföehmen.

Primärenerqieverbrauch  -  Seite  3

Der Primärenergieverbrauch  geht aus dem für das Gebäude  ermittelten

Endenergieverbrauch  hervor.  Wie  der Primärenergiebedaf  wird er mithilfe
von LImrechnungsfaktoren  ermitkelt, die die Vürkette  der jeweils  einge-
setzten  Energieträger  berücksichtigen.

Treibhausqasemtssionen  -  Seite  2 und  3

Die mit dem Primärenergiebedaf  oder  dem Primärenergieverbrauch  ver-

bundenen  Treibhausgasemissiünen  des Gebäudes  werden  als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen  ausgewiesen.

Pflichtanqaben  für  Immobilienanzeiqen  -  Seite  2 und  3

Nach dem GEG besteht  die Pflichl  in Immobilienanzeigen  die in § 87
Absatz  1 GEG genannten  Angaben  zu machen.  Die dafür  erforderlichen

Angaben  sind dem Energieausweis  zu entnehmen,  je nach Ausweisark
der Seite  2 oder  3.

Verqleichswerte  -  Seite  2 und  3

Die Vergleichswerte  auf Endenergieebene  sind müdellhaft  ermitkelte  Wer-

te und süllen lediglich  Anhaltspunkte  für grobe  Vergleiche  der Werke die-
ses Gebäudes  mit den Vergleichswenen  anderer  Gebäude  sein. Es sind

Bereiche  angegeben,  innerhalb  derer  ungefähr  die Werte  für die einzelnen

Vergleichskategürien  liegen.

siehe Fußnole j auf Seite j des Eneigieausweises

Hdgenmlh  Softwate  AG, Eneyieberaler  Wühnen  & Gewerbe  l 3.4 l


